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(54) Kochvorrichtung

(57) Die Erfindung geht aus von einer Kochvorrich-
tung (10) mit zumindest einem Brenner (12) zu einer Er-
zeugung zumindest einer Flamme und mit zumindest ei-
ner thermochromen Einheit (16).

Um eine gattungsgemäße Vorrichtung mit verbes-
serten Eigenschaften hinsichtlich einer preiswerten Aus-

gestaltung und/oder einer hohen Sicherheit für einen Be-
diener bereitzustellen, wird vorgeschlagen, dass die
thermochrome Einheit (16) zumindest in einem Betriebs-
zustand in einem Flammbereich (18) der von dem Bren-
ner (12) erzeugten Flamme angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Kochvorrich-
tung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Es ist bereits eine Kochvorrichtung mit einem
Brenner zu einer Erzeugung einer Flamme und mit einer
thermochromen Einheit vorgeschlagen worden. Hierbei
ist die thermochrome Einheit in einem Außenbereich ei-
nes Topfträgers einer Kochstelle und insbesondere in
einem von der von dem Brenner erzeugten Flamme ab-
weisenden Bereich angeordnet.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit ver-
besserten Eigenschaften hinsichtlich einer preiswerten
Ausgestaltung und/oder einer hohen Sicherheit für einen
Bediener bereitzustellen. Die Aufgabe wird erfindungs-
gemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 ge-
löst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiter-
bildungen der Erfindung den Unteransprüchen entnom-
men werden können.
[0004] Die Erfindung geht aus von einer Kochvorrich-
tung mit zumindest einem Brenner zu einer Erzeugung
zumindest einer Flamme und mit zumindest einer ther-
mochromen Einheit.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die thermochrome
Einheit zumindest in einem Betriebszustand in einem
Flammbereich der von dem Brenner erzeugten Flamme
angeordnet ist. Unter einem "Brenner" soll insbesondere
eine Einheit verstanden werden, die dazu vorgesehen
ist, zumindest durch Verbrennung zumindest eines Ma-
terials zumindest eine Flamme zu erzeugen. Beispiels-
weise könnte der Brenner zu einer Verbrennung von zu-
mindest einem Feststoff, beispielsweise Holz und/oder
Papier und/oder Kohle, vorgesehen sein. Insbesondere
ist der Brenner zu einer Verbrennung von Fluiden, ins-
besondere von Flüssigkeiten und/oder Gasen, vorgese-
hen. Beispielsweise könnte das Fluid als Flüssigkeit, bei-
spielsweise Benzin und/oder Spiritus, ausgebildet sein.
Vorzugsweise ist das Fluid als Gas ausgebildet. Insbe-
sondere weist die Kochvorrichtung zumindest einen
Topfträger zu einem Aufstellen zumindest eines Garge-
schirrs auf. Insbesondere ist der Brenner zumindest im
Wesentlichen in einem Mittelpunkt und/oder einem
Schwerpunkt des Topfträgers angeordnet. Insbesonde-
re ist der Brenner zumindest zu einer Erhitzung des Gar-
geschirrs mittels der von dem Brenner erzeugten Flam-
me vorgesehen. Unter einer "thermochromen Einheit"
soll insbesondere eine Einheit mit zumindest einem ther-
mochromen Element verstanden werden, das in Abhän-
gigkeit einer Temperatur zu zumindest einer reversiblen
Farbänderung vorgesehen ist. Insbesondere weist die
thermochrome Einheit zumindest 2 thermochrome Ele-
mente auf. Ebenfalls denkbar ist, dass die thermochrome
Einheit zumindest 3, insbesondere zumindest 4, vorteil-
haft zumindest 8 und vorzugsweise zumindest 12 ther-
mochrome Elemente aufweist. Alternativ sind weitere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Anzahlen an
thermochromen Elementen denkbar. Insbesondere ist

das thermochrome Element zu der reversiblen Farbän-
derung in einem Temperaturbereich zwischen 40°C und
50°C, vorzugsweise zwischen 40°C und 45°C, vorgese-
hen. Insbesondere ist das thermochrome Element dazu
vorgesehen, bei einer Erwärmung eine ursprüngliche
Farbe zu verändern und nach einem Abkühlen die ur-
sprüngliche Farbe erneut anzunehmen. Insbesondere ist
das thermochrome Element in Abhängigkeit einer Tem-
peratur zu einer reversiblen Änderung einer Molekül-
struktur und/oder einer Kristallstruktur vorgesehen. Ins-
besondere ist das thermochrome Element dazu vorge-
sehen, mittels der reversiblen Änderung der Molekül-
struktur und/oder der Kristallstruktur die reversible Far-
bänderung zu erzeugen. Insbesondere nimmt das ther-
mochrome Element Farben an, die sich von einer Farbe
der von dem Brenner erzeugten Flamme, die insbeson-
dere eine orange-gelbliche Farbe annimmt, unterschei-
den. Es sind verschiedene, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Farben denkbar. Beispielsweise könnte
die thermochrome Einheit rötliche, grünliche und/oder
bläuliche Farbe annehmen. Unter einem "Flammbe-
reich" soll insbesondere ein Bereich verstanden werden,
der in zumindest einem Betriebszustand, insbesondere
in jedem Betriebszustand, zwischen der von dem Bren-
ner erzeugten Flamme und zumindest einem auf dem
Topfträger aufgestellten Gargeschirr angeordnet ist. Ins-
besondere ist der Flammbereich in zumindest einem Be-
triebszustand, insbesondere in jedem Betriebszustand,
in zumindest einer Ebene zumindest teilweise, insbeson-
dere größtenteils, vorzugsweise komplett, von der Flam-
me umgeben. Insbesondere bildet die von dem Brenner
erzeugte Flamme in zumindest einem Betriebszustand,
insbesondere in jedem Betriebszustand, in zumindest ei-
ner Ebene eine äußere, insbesondere seitliche Begren-
zungsfläche des Flammbereichs aus. Unter "vorgese-
hen" soll insbesondere speziell ausgelegt und/oder aus-
gestattet verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt
zu einer bestimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbe-
sondere verstanden werden, dass das Objekt diese be-
stimmte Funktion in zumindest einem Anwendungs-
und/oder Betriebszustand erfüllt und/oder ausführt.
[0006] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann insbesondere eine preiswerte Ausgestaltung
und/oder eine hohe Sicherheit für einen Bediener erreicht
werden. Insbesondere kann vorteilhaft ein Bediener vor
einer zu hohen Temperatur, insbesondere bei einem Ab-
kühlvorgang, gewarnt werden. Zudem kann ein geringes
Risiko für eine Verbrennung erreicht werden. Insbeson-
dere kann auf eine Anbindung der thermochromen Ein-
heit an zumindest eine externe Energiequelle verzichtet
werden. Weiterhin kann vorteilhaft auf sichere und/oder
verlässliche Art eine Warnung für einen Bediener erzeugt
werden. Insbesondere kann vorteilhaft ein Bediener auf
Stellen mit maximaler Temperatur aufmerksam gemacht
und/oder vor diesen Stellen gewarnt werden. Vorzugs-
weise kann eine präzise und/oder genaue Vorhersage
einer Temperatur an einer Stelle mit maximaler Tempe-
ratur erreicht werden.

1 2 



EP 2 816 292 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass die thermo-
chrome Einheit zumindest in einem Betriebszustand in
einem Abstand von weniger als 1 cm, insbesondere we-
niger als 0,8 cm, vorteilhaft weniger als 0,5 cm, beson-
ders vorteilhaft weniger als 0,3 cm, vorzugsweise weni-
ger als 0,2 cm, besonders bevorzugt weniger als 0,1 cm,
von der von dem Brenner erzeugten Flamme angeordnet
ist. Insbesondere ist die thermochrome Einheit zumin-
dest in einem Betriebszustand in einem Abstand von we-
niger als 3 cm, insbesondere weniger als 2 cm, vorteilhaft
weniger als 1 cm und vorzugsweise weniger als 0,5 cm
von dem Brenner angeordnet. Dadurch kann insbeson-
dere ein hohes Maß an Sicherheit für einen Bediener
erreicht werden. Zudem kann vorteilhaft ein zuverlässig
und/oder sicher arbeitendes Gefahrensignal erzeugt
werden.
[0008] Zudem wird vorgeschlagen, dass die thermo-
chrome Einheit zumindest ein Material mit einer Tempe-
raturresistenz von zumindest 220°C, insbesondere von
zumindest 250°C, vorteilhaft von zumindest 280°C, be-
sonders vorteilhaft von zumindest 300°C, vorzugsweise
von zumindest 330°C, besonders bevorzugt von zumin-
dest 350°C, aufweist. Insbesondere befindet sich das
Material, vorzugsweise die thermochrome Einheit, bis zu
einer Temperatur von zumindest 220°C, insbesondere
von zumindest 250°C, vorteilhaft von zumindest 280°C,
besonders vorteilhaft von zumindest 300°C, vorzugswei-
se von zumindest 330°C, besonders bevorzugt von zu-
mindest 350°C, in einem funktionsfähigen, insbesondere
chemisch stabilen Zustand. Dadurch kann insbesondere
eine langlebige Kochvorrichtung, insbesondere eine
langlebige thermochrome Einheit, erreicht werden.
[0009] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die thermo-
chrome Einheit zumindest ein thermochromes Element
aufweist, das dazu vorgesehen ist, zumindest eine er-
höhte Temperatur bei einem Abkühlvorgang zumindest
eines Topfträgers anzuzeigen. Dadurch kann insbeson-
dere ein geringes Risiko für eine Verbrennung eines Be-
dieners an dem Topfträger erreicht werden.
[0010] Ferner wird vorgeschlagen, dass zumindest ein
thermochromes Element der thermochromen Einheit zu-
mindest teilweise aus zumindest einem organischen Ma-
terial, insbesondere aus zumindest einer organischen
Verbindung, ausgebildet ist. Unter der Wendung, dass
zumindest ein thermochromes Element der thermochro-
men Einheit "zumindest teilweise" aus zumindest einem
organischen Material ausgebildet ist, soll insbesondere
verstanden werden, dass zumindest ein thermochromes
Element der thermochromen Einheit zu einem Massen-
anteil und/oder Volumenanteil von mehr als 70 %, vor-
teilhaft von mehr als 80 % und vorzugsweise von mehr
als 90 % aus dem organischen Material ausgebildet ist.
Beispielsweise könnte das organische Material aus or-
ganischem Chlorphosphat, Polyanilin, Polydiacetylen,
Polysilian und/oder Polythiophen ausgebildet sein. Alter-
nativ sind weitere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende organische Materialien denkbar. Dadurch kann
insbesondere zumindest eine kräftige und/oder gut sicht-

bare Farbe erreicht werden. Zudem kann insbesondere
eine funktionsfähige und/oder langlebige Ausgestaltung
erreicht werden.
[0011] Zudem wird vorgeschlagen, dass zumindest ein
thermochromes Element der thermochromen Einheit zu-
mindest teilweise aus zumindest einem anorganischen
Material, insbesondere aus zumindest einer anorgani-
schen Verbindung, ausgebildet ist. Unter der Wendung,
dass zumindest ein thermochromes Element der ther-
mochromen Einheit "zumindest teilweise" aus zumindest
einem anorganischen Material ausgebildet ist, soll ins-
besondere verstanden werden, dass zumindest ein ther-
mochromes Element der thermochromen Einheit zu ei-
nem Massenanteil und/oder Volumenanteil von mehr als
70 %, vorteilhaft von mehr als 80 % und vorzugsweise
von mehr als 90 % aus dem anorganischen Material aus-
gebildet ist. Beispielsweise könnte das anorganische
Material aus Zinkoxid, Kupferoxid, Kobaltchlorid, Indium-
oxid, Cadmiumsulfid, Quecksilberiodid und/oder Eisen-
oxid ausgebildet sein. Insbesondere ist das anorgani-
sche Material aus Vanadiumoxid und/oder Wolframoxid
ausgebildet. Alternativ sind weitere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende anorganische Materialien
denkbar. Dadurch kann insbesondere eine hohe Tem-
peraturresistenz des thermochromen Elements erreicht
werden. Zudem kann insbesondere eine funktionsfähige
und/oder langlebige Ausgestaltung der Kochvorrichtung
erreicht werden.
[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die thermo-
chrome Einheit zumindest eine Einfassungseinheit auf-
weist, die zumindest ein thermochromes Element der
thermochromen Einheit zumindest im Wesentlichen um-
gibt, insbesondere umschließt. Insbesondere ist die Ein-
fassungseinheit dazu vorgesehen, das thermochrome
Element zumindest teilweise, insbesondere zumindest
größtenteils, vorzugsweise komplett, zumindest vor ei-
ner Oxidation zu schützen. Insbesondere ist die Einfas-
sungseinheit dazu vorgesehen, einen Bediener zumin-
dest teilweise, insbesondere zumindest größtenteils,
vorzugsweise komplett, zumindest vor einem Kontakt mit
dem thermochromen Element, insbesondere mit von
dem thermochromen Element austretenden Gasen, zu
schützen. Insbesondere vermeidet die Einfassungsein-
heit zumindest im Wesentlichen einen Kontakt des ther-
mochromen Elements mit Luft. Insbesondere ist die Ein-
fassungseinheit dazu vorgesehen, einen Kontakt eines
Bedieners mit potentiell gesundheitsschädlichen Ele-
menten zumindest teilweise, insbesondere größtenteils,
vorteilhaft komplett, zu vermeiden. Insbesondere ist die
Einfassungseinheit für sichtbares Licht zumindest teil-
weise transparent ausgebildet. Insbesondere ist mittels
der zumindest teilweise transparent ausgebildeten Ein-
fassungseinheit eine Farbänderung und/oder eine Farbe
des thermochromen Elements, das zumindest im We-
sentlichen von der Einfassungseinheit umgeben ist, für
einen Bediener sichtbar. Insbesondere ist die Einfas-
sungseinheit zumindest teilweise aus glasartigem Mate-
rial ausgebildet. Beispielweise ist die Einfassungseinheit
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zumindest teilweise aus Glas, Glaskeramik, Glasfluss,
Emaille und/oder Hochtemperatur-Kunststoff ausgebil-
det. Alternativ sind weitere, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Materialien denkbar. Unter der Wendung,
dass die Einfassungseinheit zumindest ein thermochro-
mes Element der thermochromen Einheit "zumindest im
Wesentlichen" umgibt, soll insbesondere verstanden
werden, dass die Einfassungseinheit zumindest ein ther-
mochromes Element der thermochromen Einheit bezüg-
lich eines Schwerpunkts des thermochromen Elements
auf zumindest einer, insbesondere beliebigen Ebene
über einen Winkelbereich von mehr als 180°, vorteilhaft
von mehr als 270° und vorzugsweise von mehr als 330°
umgibt, insbesondere umschließt. Unter der Wendung,
dass die Einfassungseinheit "zumindest teilweise" trans-
parent ausgebildet ist, soll insbesondere verstanden
werden, dass die Einfassungseinheit für einen Anteil von
mehr als 70 %, insbesondere von mehr als 80 % und
vorteilhaft von mehr als 90 % eines Spektrums des sicht-
baren Lichts und/oder einer Intensität des sichtbaten
Lichts transparent ausgebildet ist. Unter der Wendung,
dass die Einfassungseinheit zumindest teilweise "trans-
parent" ausgebildet ist, soll insbesondere verstanden
werden, dass die Einfassungseinheit dazu vorgesehen
ist, einen Anteil eines Spektrums des sichtbaren Lichts
und/oder einer Intensität des sichtbaren Lichts von mehr
als 70 %, insbesondere von mehr als 80 % und vorteilhaft
von mehr als 90 % eines auf einer ersten Seite der Be-
schichtung ankommenden sichtbaren Lichts auf eine der
ersten Seite gegenüberliegende zweite Seite der Be-
schichtung zu übertragen. Unter "sichtbarem Licht" soll
insbesondere elektromagnetische Strahlung aus einem
Wellenlängenbereich von 380 nm bis 780 nm verstanden
werden. Dadurch kann insbesondere eine langlebige
Kochvorrichtung, insbesondere ein langlebiges thermo-
chromes Element, erreicht werden.
[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass zumindest ein
thermochromes Element der thermochromen Einheit zu-
mindest teilweise als Beschichtung ausgebildet ist. Unter
der Wendung, dass zumindest ein thermochromes Ele-
ment der thermochromen Einheit "zumindest teilweise"
als Beschichtung ausgebildet ist, soll insbesondere ver-
standen werden, dass zumindest ein thermochromes
Element der thermochromen Einheit zu einem Massen-
anteil und/oder Volumenanteil von mehr als 70 %, vor-
teilhaft von mehr als 80 % und vorzugsweise von mehr
als 90 % als Beschichtung ausgebildet ist. Unter einer
"Beschichtung" soll insbesondere eine insbesondere
festhaftende Schicht aus einem Stoff verstanden wer-
den, die auf eine Oberfläche zumindest eines Bauteils,
insbesondere des thermochromen Elements, aufge-
bracht ist. Insbesondere weist die Beschichtung eine Ma-
terialstärke auf, die weniger als 10 %, vorzugsweise we-
niger als 5 % und insbesondere weniger als 1 % einer
Materialstärke des Bauteils, auf dem die Beschichtung
aufgebracht ist, beträgt. Insbesondere weist die Be-
schichtung eine zumindest im Wesentlichen gleichblei-
bende Materialstärke auf. Insbesondere weist die Be-

schichtung eine Materialstärke von weniger als 1 mm,
insbesondere von weniger als 0,3 mm, vorteilhaft von
weniger als 0,1 mm, bevorzugt von weniger als 0,03 mm
und vorzugsweise von weniger als 0,01 mm auf. Unter
der Wendung, dass die Beschichtung eine "zumindest
im Wesentlichen gleichbleibende Materialstärke" auf-
weist, soll insbesondere verstanden werden, dass sich
ein Betrag der Materialstärke im Bereich der Beschich-
tung des Bauteils um weniger als 20 %, insbesondere
um weniger als 10 % und vorteilhaft um weniger als 5 %
ändert. Dadurch kann insbesondere eine platzsparende
Ausgestaltung erreicht werden.
[0014] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Kochvor-
richtung zumindest einen Topfträger aufweist, an dem
die thermochrome Einheit zumindest teilweise angeord-
net ist. Unter einem "Topfträger" soll insbesondere eine
Einheit verstanden werden, die zumindest in einem Be-
triebszustand, insbesondere zumindest in einem Heiz-
zustand, zumindest eine Aufstellfläche für zumindest ein
Gargeschirr ausbildet. Insbesondere weist der Topfträ-
ger zumindest eine Grundfläche auf. Insbesondere weist
der Topfträger zumindest ein Trägerelement, insbeson-
dere zumindest zwei, vorteilhaft zumindest vier Trägere-
lemente, auf. Insbesondere ist das Trägerelement an der
Grundfläche angeordnet. Insbesondere sind die Grund-
fläche und das Trägerelement zumindest im Wesentli-
chen einstückig ausgebildet. Insbesondere ist das Trä-
gerelement dazu vorgesehen, zumindest in einem Be-
triebszustand zumindest eine Aufstellfläche für zumin-
dest ein Gargeschirr auszubilden. Insbesondere umgibt
zumindest in einem Betriebszustand die Grundfläche
den Brenner im Wesentlichen. Insbesondere ist der
Brenner zumindest im Wesentlichen in einem Mittelpunkt
und/oder Schwerpunkt des Topfträgers, insbesondere
der Grundfläche des Topfträgers, angeordnet. Insbeson-
dere ist der Topfträger dazu vorgesehen, in zumindest
einem Betriebszustand ein Gargeschirr in einer insbe-
sondere festen Position und/oder in einem insbesondere
festen Abstand zu dem Brenner zu halten. Insbesondere
ist der Topfträger zumindest im Wesentlichen aus Stahl
und/oder Gusseisen ausgebildet. Alternativ sind weitere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Metalle
und/oder Metalllegierungen denkbar. Unter der Wen-
dung, dass die thermochrome Einheit "zumindest teilwei-
se" an dem Topfträger angeordnet ist, soll insbesondere
verstanden werden, dass die thermochrome Einheit zu
einem Massenanteil und/oder Volumenanteil von mehr
als 70 %, vorteilhaft von mehr als 80 % und vorzugsweise
von mehr als 90 % an dem Topfträger angeordnet ist.
Insbesondere ist die thermochrome Einheit an einer dem
Brenner zugewandten Seite des Topfträgers, insbeson-
dere zumindest eines Trägerelements des Topfträgers,
angeordnet. Dadurch kann insbesondere für einen Be-
diener ein geringes Risiko für eine Verbrennung an ei-
nem zu heißen Topfträger erreicht werden.
[0015] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
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Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 ein Kochfeld mit fünf erfindungsgemäßen
Kochstellen in einer schematischen Draufsicht,

Fig. 2 eine der erfindungsgemäßen Kochstellen aus
Fig. 1 mit einer erfindungsgemäßen Kochvor-
richtung in einer perspektivischen Darstellung
außerhalb eines Betriebszustands und

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III aus Fig. 2
in einem Betriebszustand.

[0017] Fig. 1 zeigt ein Kochfeld 30, das als ein Fluid-
kochfeld ausgebildet ist, mit fünf erfindungsgemäßen
Kochstellen 28, die jeweils als Fluidkochstelle ausgebil-
det sind. Das Kochfeld 30 umfasst eine Bedieneinheit 32
zu einer Bedienung der Kochstellen 28. Das Kochfeld 30
ist als ein Gaskochfeld und die Kochstelle 28 ist als eine
Gaskochstelle ausgebildet. Alternativ zu einer Ausbil-
dung als Gaskochstelle könnte die Kochstelle als Lager-
feuer, als Kochstelle eines Fondues und/oder als Flüs-
sigkeitskochstelle, insbesondere als Benzinkochstelle,
ausgebildet sein.
[0018] Fig. 2 zeigt eine der erfindungsgemäßen Koch-
stellen 28 aus Fig. 1 mit einer erfindungsgemäßen Koch-
vorrichtung 10, die als eine Fluidkochvorrichtung ausge-
bildet ist, außerhalb eines Betriebszustands. Die fünf
Kochstellen 28 sind im Wesentlichen gleich ausgebildet,
weshalb lediglich die in Fig. 2 dargestellte Kochstelle 28
beschrieben wird. Die Kochvorrichtung 10 ist als eine
Gaskochvorrichtung ausgebildet. Die Kochvorrichtung
10 umfasst einen Brenner 12, der zu einer Erzeugung
einer Flamme vorgesehen ist. Die Kochvorrichtung 10
umfasst einen Topfträger 24 zu einem Aufstellen eines
Gargeschirrs. Der Topfträger 24 ist im Wesentlichen aus
Gusseisen ausgebildet. Alternativ könnte der Topfträger
aus Stahl ausgebildet sein, wobei der Topfträger eine
Beschichtung zu einem Schutz vor Anlassen ausweisen
könnte. Der Topfträger 24 weist eine im Wesentlichen
rechteckige Grundfläche 34 auf, die als ein Rahmen aus-
gebildet ist. Die Grundfläche 34 weist eine Größe von im
Wesentlichen 200 mm x 200 mm auf. Ebenfalls denkbar
ist eine im Wesentlichen runde Grundfläche, die bei-
spielsweise einen Durchmesser von 200 mm aufweisen
könnte. Alternativ sind weitere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Größen und/oder Ausgestaltun-
gen denkbar. In einem Mittelpunkt des Topfträgers 24,
und zwar in einem Mittelpunkt der Grundfläche 34, ist
der Brenner 12 angeordnet. Der Topfträger 24 weist vier
Trägerelemente 36 auf, die an der Grundfläche 34 an-
geordnet sind. Die Trägerelemente 36 sind jeweils mittig
auf einer Seite der Grundfläche 34 angeordnet. Die Trä-
gerelemente 36 und die Grundfläche 34 sind einstückig
ausgebildet. Alternativ könnten die Trägerelemente und

die Grundfläche mehrteilig ausgebildet sein. Die Träge-
relemente 36 weisen eine im Wesentlichen L-förmige
Gestalt auf und bilden gemeinsam eine Abstellfläche für
ein Gargeschirr aus. Die Trägerelemente 36 ragen im
Wesentlichen 40 mm über eine von der Grundfläche 34
aufgespannte Ebene hinaus.
[0019] Die Kochvorrichtung 10 umfasst eine thermo-
chrome Einheit 16, die in einem Betriebszustand in einem
Flammbereich 18 der von dem Brenner 12 erzeugten
Flamme angeordnet ist (vgl. Fig. 3). Der Flammbereich
18 ist von der von dem Brenner 12 erzeugten Flamme
definiert. Die von dem Brenner 12 erzeugte Flamme bil-
det eine äußere Begrenzungsfläche des Flammbereichs
18 aus. Erfindungsgemäß ist die thermochrome Einheit
16 in einem Betriebszustand in einem Abstand von we-
niger als 1 cm von der von dem Brenner 12 erzeugten
Flamme angeordnet. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ist die thermochrome Einheit 16 in direktem Kontakt
mit der von dem Brenner 12 erzeugten Flamme ange-
ordnet. In einem Betriebszustand, in dem der Brenner
12 die Flamme zu einer Erwärmung eines auf dem Topf-
träger 24 aufgestellten Gargeschirrs erzeugt, wird die
thermochrome Einheit 16, die teilweise an dem Topfträ-
ger 24 angeordnet ist, von der von dem Brenner 12 er-
zeugten Flamme erhitzt. Die thermochrome Einheit 16
befindet sich bis zu einer Temperatur von im Wesentli-
chen 350°C in einem funktionsfähigen Zustand. Die ther-
mochrome Einheit 16 weist Materialien mit einer Tem-
peraturresistenz von im Wesentlichen 350°C auf.
[0020] Die thermochrome Einheit 16 ist in Abhängig-
keit einer Temperatur zu einer reversiblen Farbänderung
vorgesehen. Bei einer Erwärmung ändert die thermo-
chrome Einheit 16 in einem bestimmten Temperaturbe-
reich eine ursprüngliche Farbe und nimmt eine Hochtem-
peraturfarbe an. Bei einem anschließenden Abkühlen
ändert die thermochrome Einheit 16 in dem bestimmten
Temperaturbereich die Hochtemperaturfarbe zurück in
die ursprüngliche Farbe. Die thermochrome Einheit 16
ist zu einer reversiblen Farbänderung in einem Tempe-
raturbereich zwischen 40°C und 45°C vorgesehen. Die
thermochrome Einheit 16 ist als ein Warnzeichen für ei-
nen Bediener vorgesehen. Die thermochrome Einheit 16
zeigt in einem Betriebszustand eine erhöhte Temperatur
des Topfträgers 24 an. Die thermochrome Einheit 16
weist zwei thermochrome Elemente 20, 22 auf, die je-
weils dazu vorgesehen sind, eine erhöhte Temperatur
bei einem Abkühlvorgang des Topfträgers 24 anzuzei-
gen. Alternativ zu einer Ausgestaltung mit zwei thermo-
chromen Elementen sind weitere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Anzahlen an thermochromen Ele-
menten denkbar. Die thermochromen Elemente 20, 22
sind an zwei einander gegenüberliegenden Trägerele-
menten 36 des Topfträgers 24 angeordnet. Jedes der
thermochromen Elemente 20, 22 ist auf einer dem Bren-
ner 12 zuweisenden Seite des entsprechenden Träge-
relements 36 angeordnet.
[0021] Eines der thermochromen Elemente 22 ist teil-
weise aus einem anorganischen Material ausgebildet.
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Das anorganische thermochrome Element 22 ist im We-
sentlichen aus Wolframoxid ausgebildet. Das anorgani-
sche thermochrome Element 22 weist eine Temperatur-
resistenz von im Wesentlichen 2000°C auf. Aufgrund der
hohen Temperaturresistenz ist das anorganische ther-
mochrome Element 22 in direktem Kontakt mit dem Trä-
gerelement 36 des Topfträgers 24 angeordnet. Das an-
organische thermochrome Element 22 ist teilweise als
Beschichtung ausgebildet.
[0022] Eines der thermochromen Elemente 20 ist teil-
weise aus einem organischen Material ausgebildet. Das
organische thermochrome Element 20 weist in einem
Vergleich mit dem anorganischen thermochromen Ele-
ment 22 eine geringere Temperaturresistenz auf. Das
organische thermochrome Element 20 weist eine Tem-
peraturresistenz von im Wesentlichen 250°C auf. Das
organische thermochrome Element 20 ist teilweise als
Beschichtung ausgebildet.
[0023] Zu einem Schutz vor einer Oxidation eines ther-
mochromen Elements 20, 22 weist die thermochrome
Einheit 16 eine Einfassungseinheit 26 auf, die das ther-
mochrome Element 20, 22 im Wesentlichen umgibt. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel umgibt die Einfas-
sungseinheit 26 das organische thermochrome Element
20 im Wesentlichen. Alternativ oder zusätzlich ist denk-
bar, dass die thermochrome Einheit 16 eine weitere Ein-
fassungseinheit aufweist, die das anorganische thermo-
chrome Element im Wesentlichen umgibt. Beispielswei-
se könnte die weitere Einfassungseinheit das anorgani-
sche thermochrome Element bei einer Ausgestaltung
des anorganischen thermochromen Elements im We-
sentlichen umgeben, bei welcher das anorganische ther-
mochrome Element eine geringe Temperaturresistenz
aufweist und/oder bei welcher das anorganische thermo-
chrome Element teilweise aus einem giftigen Material,
beispielsweise Quecksilberiodid, ausgebildet ist. Die
Einfassungseinheit 26 weist eine Temperaturresistenz
von im Wesentlichen 350°C auf. Die Einfassungseinheit
26 ist im Wesentlichen transparent ausgebildet, wodurch
eine Farbänderung und eine Farbe eines von der Ein-
fassungseinheit 26 im Wesentlichen umgebenen ther-
mochromen Elements 20, 22 für einen Bediener sichtbar
ist.
[0024] Die Einfassungseinheit 26 ist in direktem Kon-
takt mit dem Trägerelement 36 des Topfträgers 24 an-
geordnet. Die Einfassungseinheit 26 ist teilweise als Be-
schichtung ausgebildet. Bei einem Verfahren zu einer
Herstellung der Kochvorrichtung 10 wird zunächst eine
erste Schicht der Einfassungseinheit 26 auf das Träge-
relement 36 des Topfträgers 24 aufgebracht. Anschlie-
ßend wird ein thermochromes Element 20, 22 auf die
erste Schicht der Einfassungseinheit 26 aufgebracht.
Hierbei ist eine von dem auf die erste Schicht aufgebrach-
ten thermochromen Element 20 bedeckte Fläche kleiner
als eine von der ersten Schicht der Einfassungseinheit
26 bedeckte Fläche. Nach Aufbringen des organischen
thermochromen Elements 20 wird eine zweite Schicht
der Einfassungseinheit 26 aufgebracht. Die erste Schicht

und die zweite Schicht sind in einem das thermochrome
Element 20, 22 umgebenden Bereich in direktem Kontakt
angeordnet. Die Einfassungseinheit 26 umgibt das von
der Einfassungseinheit 26 umgebene thermochrome
Element 20, 22 vollständig. Somit ist das thermochrome
Element 20, 22 von der Einfassungseinheit 26 im We-
sentlichen luftdicht verschlossen.

Bezugszeichen

[0025]

10 Kochvorrichtung
12 Brenner
16 Thermochrome Einheit
18 Flammbereich
20 Thermochromes Element
22 Thermochromes Element
24 Topfträger
26 Einfassungseinheit
28 Kochstelle
30 Kochfeld
32 Bedieneinheit
34 Grundfläche
36 Trägerelement

Patentansprüche

1. Kochvorrichtung mit zumindest einem Brenner (12)
zu einer Erzeugung zumindest einer Flamme und
mit zumindest einer thermochromen Einheit (16),
dadurch gekennzeichnet, dass
die thermochrome Einheit (16) zumindest in einem
Betriebszustand in einem Flammbereich (18) der
von dem Brenner (12) erzeugten Flamme angeord-
net ist.

2. Kochvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die thermochrome Einheit (16)
zumindest in einem Betriebszustand in einem Ab-
stand von weniger als 1 cm von der von dem Brenner
(12) erzeugten Flamme angeordnet ist.

3. Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
thermochrome Einheit (16) zumindest ein Material
mit einer Temperaturresistenz von zumindest 220°C
aufweist.

4. Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
thermochrome Einheit (16) zumindest ein thermo-
chromes Element (20, 22) aufweist, das dazu vor-
gesehen ist, zumindest eine erhöhte Temperatur bei
einem Abkühlvorgang zumindest eines Topfträgers
(24) anzuzeigen.
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5. Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein thermochromes Element (20) der ther-
mochromen Einheit (16) zumindest teilweise aus zu-
mindest einem organischen Material ausgebildet ist.

6. Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein thermochromes Element (22) der ther-
mochromen Einheit (16) zumindest teilweise aus zu-
mindest einem anorganischen Material ausgebildet
ist.

7. Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
thermochrome Einheit (16) zumindest eine Einfas-
sungseinheit (26) aufweist, die zumindest ein ther-
mochromes Element (20, 22) der thermochromen
Einheit (16) zumindest im Wesentlichen umgibt.

8. Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein thermochromes Element (20, 22) der
thermochromen Einheit (16) zumindest teilweise als
Beschichtung ausgebildet ist.

9. Kochvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch zumindest ei-
nen Topfträger (24), an dem die thermochrome Ein-
heit (16) zumindest teilweise angeordnet ist.

10. Kochstelle mit zumindest einer Kochvorrichtung (10)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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